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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1999

Rechtssatz

Wenn die Entziehung der persönlichen Freiheit als rechtswidrig beurteilt wird, so tri0t diese Beurteilung auch auf die

im Rahmen der Freiheitsentziehung erfolgte Fesselung des Beschwerdeführers mittels Handschellen zu. Wenn schon

die Freiheitsentziehung rechtswidrig war, dann konnte auch die im Zuge der Anhaltung vorgenommene Fesselung

gesetzlich nicht gedeckt sein.

Schlagworte

rechtswidrige Fesselung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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